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FASCHINGSGESELLSCHAFT 
„Stadtgarde Auerbach“ e.V. 
IM BUND DEUTSCHER KARNEVAL 
 
 


1. Vorstand: 
Martin Steiner 
Wiesenstrasse 13 
91275 Auerbach 
Tel. 09643-20 59 64
Schutzvereinbarungen für den Umgang mit Kinder und Jugendlichen
Durch verschiedene Schutzvereinbarungen sorgen wir dafür, dass Situationen besonderer Nähe zwischen Verantwortlichen im Sport und ihnen anvertrauten Aktiven eindeutig geregelt werden, welches Verhalten erwünscht und welches unerwünscht ist:

1. Einzeltraining 
Bei geplanten Einzeltrainings wird möglichst immer das „Sechs-Augen-Prinzip“ und / oder das „Prinzip der offenen Tür“ eingehalten. Dies bedeutet, wenn ein Trainer*in ein Einzeltraining für erforderlich hält, muss ein weiterer Trainer*in bzw. ein weiteres Kind / ein weiterer Jugendlicher anwesend sein. 
Ist dies nicht möglich, sind alle Türen bis zur Eingangstür offen (unverschlossen) zu lassen. 

1. Körperkontakt
Notwendige Körperberührungen durch den Trainer*in für sportartspezifische Hilfestellungen, Grifftechnik, Vorzeigen einer Technik, unterstützende Führung bei technischen Bewegungsabläufen usw. finden nur mit dem Einverständnis des minderjährigen Sportlers statt. 

1. Aufenthalt im Privatbereich 
Kinder und Jugendliche werden nicht in den Privatbereich der Mitarbeiter*innen (Wohnung usw.) 	mitgenommen. Diese Regelung gilt auch für das Angebot der Übernachtung bei Wettkämpfen bzw. Trainingslagern. 

1. Umkleiden
Wir gewährleisten bei den Veranstaltungen eine exklusive Umkleide in der sich Aktive und Tänzer*innen ungestört umziehen können. 

1. Reisen und Übernachtungen 
Mitarbeiter*innen sind nicht allein mit einem Kind oder Jugendlichen in einem Hotelzimmer und bei gemeinsamen Übernachtungen wird gewährleistet das mehrere Mitarbeiter*innen mit den Kindern im selben Raum übernachten, um das Sechs-Augen-Prinzip zu gewährleisten.  

1. Geheimnisse
Mitarbeiter*innen teilen mit Kindern und Jugendlichen keine Geheimnisse. Alle Absprachen, die ein Mitarbeiter*in mit einem Kind bzw. Jugendlichen trifft, können öffentlich gemacht werden. 

1. Geschenke 
Mitarbeiter*innen machen einzelnen Kindern oder Jugendlichen keine Geschenke.

1. Abweichungen von Schutzvereinbarungen
Wird von einer der Schutzvereinbarungen aus wohlüberlegten Gründen abgewichen, ist dies mit mindestens einem weiteren Mitarbeiter*in abzusprechen. Dabei sind die Gründe kritisch zu diskutieren. Erforderlich ist eine Einvernehmlichkeit beider über das sinnvolle und nötige Abweichen von der vereinbarten Schutzvereinbarung. 
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